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Während der französische Code civil auf das Besitzeskonstitut
verzichten kann, indem er das Eigentum schon mit dem Ab
schluß des Kaufvertrags übergehen läßt, führte in Deutschland
die Lehre vom titulus und modus adquirendi insbesondere unter
dem Einfluß von Savigny zum Traditionsprinzip zuriick. Dieses
wurde daim auch im deutschen BGB gesetzlich verankert: Da
nachüberträgt (also entgegen dem französischen und englischen
Konsensprinzip) nicht schon der bloße Kaufvertrag das Eigen
tum. Vielmehr bedarf es dazu einer besonderen dinglichen Eini
gung. Diese ist abstrakt, also unabhängig von der Gültigkeit des
zugrunde liegenden Kausalgeschäfts. Dann ist grundsätzlich noch
die Übergabe der Sache erforderlich. DerVerfasser plädiert nun
für Aufgaben desTraditionsprinzips, indem er geltend macht, die
Erwerbsinteressen seien durch den aus dem Handelsrecht stam
menden und im österreichischen ABGB erstmals in einer Kodifi
kation anerkannten Gutglaubensschutz umfassend geschützt, das
Besitzeskonstitut stelle ohnehin kein vollwertiges Übergabesurro
gat dar und sei in Wirklichkeit nichts anderes als ein Anwen-
dimgsfaU des Vertragsprinzipes. Die Argumentation Wackes ist
absolut überzeugend, doch hätte man gerne gewußt, wasfür Vor
teile diese Aufgabe mit sich bringt.

Die Kernfrage des Besitzeskonstituts bleibt auch mit einer
allfälligen Aufgabe des Traditionsprinzips nicht gelöst, derWider
spruch zwischen dem Besitzeskonstitut alsVereinbarung zwischen
Erwerber und Veräußerer einerseits und dem, den Gutglaubens
schutz des Dritten verkörpernden Publizitätsprinzip. Dieser Wi
derspruch wurde sowohl vom schweizerischen als auch vom deut
schen Gesetzgeber durcheineInteressenabwägung überwunden:

Der gutgläubige Erwerber wird auch dann Eigentümer der
Sache, wenn er sie vom (Konstituts-) Besitzer gegen den Willen
des (Konstituts-)Eigentümers erworben hat. Das Publizitatsprin-
zip und derGutglaubensschutz des Dritterwerbers entwerten das
Besitzeskonstitut in beträchtlichem Maße. Die Frage stellt sich
daher, ob es sich lohnt, der Sicherungsübertragung und dem
Eigentumsvorbehalt nach deutschem Recht derart große Beach
tung zu schenken (so Rolf Serick, Eigentumsvorbehalt und Si
cherungsübertragung, bisher 3 Bände erschienen, Heidelberg
1963, 1967, 1970). Diepragmatische Art und Weise, mit der die
Römer — wie der Verfasser so schön aufzeigt — das Institut be
handelt haben, ist doch wohl adäquater.

Die besprochene Monographie bringt im übrigen den Nach
weis, daß ein historisch gewachsenes Rechtsinstitut nur mit der
historischen Methode (im Sinne von A. Meier-Hayoz, Die Bedeu
tung derMaterialien für die Gesetzesanwendung in SJZ 48,1952,
213 ff.) voU eHaßt und verstanden werden kann. Sie ist auch ein
beglückendes Mahnmal an die namentlich in der Rechtswissen
schaft immer mehr vermißte Bescheidenheit.

PD Dr. Th. Bühler, Winterthur

Trachsler, Walter: Rechtliche Fragen bei der photographi
schen Aufnahme. Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft 462.
XX, 191S. (Zürich 1975. Schulthess.)

Ziel der Arbeit ist es nach den Worten des Autors, «Antwor
ten auf folgende Fragen zu finden: Unter welchen Umständen
darf der Photograph ein Bild anfertigen, imd wie darf er dieses
Bild verwenden? — Muß sich der Abzubildende bzw. Abgebil
dete eine photographische Aufnahme gefallen lassen, und wie
kann er sich gegebenenfalls gegen eine unerwünschte Aufnahme
bzw. ein Bild wehren?»

Einleitend wird — teils anhand eines geschichtlichen Über
blicks — abgeklärt, ob und in welcher Beziehung die Photo-
graphie überhaupt Gegenstand des Rechts ist. Den Hauptteil der
Arbeit bildet — entsprechend ihrer Zielsetzung ^.eine detail
lierte Auseinandersetzung mit Fragen des Persönlichkeitsschut
zes. In einemallgemeinen Abschnitt wird zunächst der in ZGB 28
verankerte Schutz im allgemeinen dargestellt. Anschließend wird

abgeklärt, wann eine photographische Aufnahme bzw. ihre Ver
wertung Persönlichkeitsrechte verletzt und welche rechtlichen .
Schutzmittelbestehen. Kurz eingetreten wird schließlich noch auf
den strafrechtlichen Schutz des Geheim- oder Privatbereiches
durc]^ StGB 179QTiater auf allfällige vertragliche Beziehungen
zwischen dem Abgebildeten und dem Photographen imd auf
Rechtsprobleme bei Sachaufnahmen.

Der Arbeit merkt man die Zuneigungdes Autors zum Künst
lerischen und Kunsthandwerklichen an: sie ist in einem erfri
schenden Stil geschrieben, und die eigenwillige Ausdrucksweise
macht die Lektüre zum Vergnügen.

Proj. P. Forstmoser, BenglenfZürich

Jöhr, Adolf Walter: Lebensqualität und Werturteils
streit. 35 S. (Zürich 1974.Schultheß.) Fr, 9.50.

Die Studie ist die erweiterte Fassung der Festrede an der
75-Jahr-Feier der Hochschule St. Gallen.

Jöhr sagt vom Begriff «Lebensqualität», er sei ein Schlag
wort, das die Welt erobert habe. Ernennt die Gründe, deretwegen
diese Faszination möglich warundweist auf diebisanhingeringe
Beachtung der Lebensqualität durch die Nationalökonomen hin.
Er warnt aber auch davor, das bisherige Wachstum als quantita
tiv zu verurteilen. Er kommt zum Ergebnis, daß wir die «Lebens
qualität» als Mahnruf auffassen sollen, daß wir die Frage nach
der Lebensqualität als eine Aufforderung betrachten sollen,
gründlich zu untersuchen, ob nicht mit den verfügbaren Ressour
cen die Lebensumstände der Menschen in der Gegenwart und in
der Zukunft verbessert werden können.

In einem zweiten Teil fragt Jöhr, ob die Wissenschaft beim
Prozeß der Wertbildung eine wichtige Rolle spielen könne und
solle. Er bejaht es, indem er ausführt, daß sie die Erfahnmgen
beim Anwenden der möglichen Mittel dartun könne. Zu erganzen
ist, daß die Wissenschaft durch erkenntnistheoretisch gezielte
Fragen auch die Herkunft der Wertüberzeugungen zum Teil er
gründen kann. Jöhr istdarin zuzustimmen, daß die Wissenschaft
nicht in der Lage ist, Werte zu beweisen oder zufalsifizieren. Der
Forscher müsse notwendigerweise mit Elementen arbeiten, die
der Sphäre des Glaubens oderderWeltanschauung entstammen,
dies sei ein außerwissenschaftlicher Bereich. Doch gerade im
Hinblick auf den Verzicht, diesen Bereich zu betreten, soll der
Forscher wissenschaftlich in geduldiger und kritischer intersub
jektiver Verständigung ergründen, ob die Wertungen wirklich
jenen tiefen Schichten entstammen und nicht bloß in rational
überprüfbaren Dogmen oderIdeologien wurzeln.

Ein jeder, der in irgend einer Weise an der Ordnung der
menschlichen (^Seilschaft mitarbeitet, sollte Jöhrs Studie auf
nehmen. Sie ist zudemnicht nur wegen ihres Wissensgehaltes be
deutsam, sondern auch als Vorbild für wissenschaftliches Denken
und Mitteilen. Prof. Alois Troller, Luzem

Reimer / Schade / Schippel: Das Recht der Arbeit-
nehmererfindiiug. Kommentar. 5.Aufl. (Berlin 1975. Erich
Schmidt.) 706 S. DM 118.—.

Mitder lang erwarteten Neuauflage ist dieses Standardwerk
des deutschen Arbeitnehmererfinderrechts zum erheblichen Teil
umgestaltet rmd erweitert worden. Esbietet Zusammenstellungen
aller inzwischen veröffentlichten Urteile und Einigungsvorschläge
der Schiedsstellen in München und Berlin und berichtet über die
Handhabung der Industrie bei der Ermittlung der Erfindungs
vergütimg und ihrer Höhe. Auch Rechtsprechung imd Literatur
werden voUständig, zum Teil durchaus kritisch verarbeitet. Das
hohe Niveau der Kommentienmgen hat der guten Verständlich
keit und Praxisnähe dieses unentbehrlichen Hilfsmittels keinen
Abbruch getan. Eine gelungene Leistung, diederschweizerischen
Praxismanche Anregung zu geben vermag. Denn die mitArt.332
GR zusammenhängenden Fragen sind gesetzbch noch immer nicht
befriedigend geregelt. Prof. Manfred Rehbinder, Zürich


